
Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Geschäftsbedingungen werden im Fall 
des Abschlusses eines Vertrages über die Teilnahme an einem 
Englisch-Camp im Carl Duisberg Centrum Radolfzell als Vertrags-
inhalt Bestandteil dieses Vertrages. Sie regeln durch Ergänzun-
gen zu den gesetzlichen Bestimmungen das Rechtsverhältnis 
zwischen Ihnen, den Eltern oder gesetzlichen Vertretern, und 
dem Teilnehmer als Vertragspartner der Carl Duisberg Centren 
gemeinnützige GmbH - nachstehend „CDC" genannt. Bitte lesen 
Sie diese Ge-schäftsbedingungen aufmerksam durch.  

1. Anmeldung, Abschluss des Vertrages
1.1. Die Anmeldung kann nur mit dem Anmeldeformular der 
CDC erfolgen und muß von dem Teilnehmer und von allen 
Erziehungsberechtigten unterzeichnet sein. Beizufügen sind der 
Anmeldung die in dem An-meldebogen genannten Unterlagen, 
insbesondere der Nachweis über den Abschluß einer Haftpflicht-, 
Un-fall- und Krankenversicherung.
1.2. Zur Vereinfachung des Anmeldevorganges kann auch das 
in dem Internetauftritt von CDC zur Verfügung gestellte online-
Formular genutzt werden. Auch in diesem Fall ist das am Ende des 
online-Anmeldevorganges zur Verfügung gestellte, ausgefüllte 
Anmeldeformular auszudrucken und von dem Teilnehmer und 
allen Erziehungsberechtigten unterzeichnet zusammen mit den 
Anlagen an CDC Radolfzell zu senden.
1.3. Der Vertrag mit CDC wird wirksam, wenn Sie die schriftliche 
Bestätigung von CDC erhalten. Der Vertrag kommt sowohl mit 
dem Teilnehmer als auch mit seinen Erziehungsberechtigten 
(Teilnehmer und Erziehungsberechtigte werden im Folgenden 
gemeinsam als „Kunde“ bezeichnet) zustande.
1.4. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs 
bei CDC Radolfzell bearbeitet.

2. Bezahlung
2.1.  Mit der Anmeldebestätigung erhält der Kunde gleichzeitig 
die Rechnung. Die Zahlung ist binnen 14 Tagen unter Angabe der 
aus der Rechnung ersichtlichen Vertragsnummer ausschließlich 
auf die dort genannte Kontoverbindung zu leisten. Maßgeblich 
ist der Zahlungseingang auf dem Konto der CDC Radolfzell. 
Ohne vollständige Begleichung der Rechnung besteht kein 
Anspruch des Teilnehmers auf Inanspruchname der vertragli-
chen Leistungen.
2.2. Nach Zahlungseingang erhält der Kunde die weiteren Unter-
lagen zu dem Sprachcamp.

3. Umbuchungen
3.1. Werden auf Wunsch des Kunden nach Vertragsschluß 
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins oder der Unterkunft 
vorgenommen, so ist hierfür ein Umbuchungsentgelt in Höhe 
von € 50,00 pauschal pro Umbuchung und Teilnehmendem zu 
zahlen. Umbuchungen können bis zum 10. Tag vor Reiseantritt 
(maßgeblich ist der Tag des Eingangs bei CDC Radolfzell) erfol-
gen. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der 
genannten Frist erfolgen, können, sofern ihre Durchführung 
überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu 
den obigen Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung 
durchge-führt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, 
die nur geringfügige Kosten verursachen.
3.2. Weiter kann der Kunde bis zum Reisebeginn verlangen, 
dass statt des Teilnehmers ein Dritter in die Rechte und Pflichten 
aus dem Reisevertrag eintritt. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, 
so haften er und der Kunde CDC als Gesamtschuldner für den 
Reisepreis und die  durch den Eintritt des Dritten entsteheden 
Mehrkosten.

4. Rücktritt durch den Kunden
4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise 
zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber CDC Radolfzell unter 
der unten angegebenen Anschrift zu erklären. Wir empfehlen 
Ihnen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.
4.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise 
nicht an, so verliert CDC den Anspruch auf den Reisepreis. Statt-
dessen kann CDC, soweit der Rücktritt nicht von ihr zu vertreten 
ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene 
Entschädigung gemäß § 651i BGB für die bis zum Rücktritt 
getroffenen Reisevorkehrungen und ihre Aufwendungen in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen.
4.3. CDC hat für alle Reisen den Entschädigungsanspruch 
zeitlich gestaffelt, d. h. unter Berücksichtigung der Nähe des 
Zeitpunktes des Rücktritts (ausschlaggebend ist der Eingang 
der Rücktrittserklärung bei CDC Radolfzell) zum vertraglich 
vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum 
Reisepreis pau-schaliert und bei der Berechnung der Entschä-
digung gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich 

mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen 
berücksichtigt.
4.4. Folgende Rücktrittskosten werden berechnet:
•	 bis zum 30. Tag vor Reisebeginn:	 	 	 	 10 %,
•	 ab 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn:	 	 	 20 %,
•	 ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn:	 	  	 30 %,
•	 ab 14. bis   7. Tag vor Reisebeginn:	 	 	 40 %,
•	 ab 6. Tag vor Reisebeginn bis zum vereinbarten 
	 Reiseantritt:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 50 %.
4.5. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, CDC 
nachzuweisen, dass ihr überhaupt kein oder ein wesentlich 
niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ihr geforderte 
Pauschale.
4.6. CDC behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen 
eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit CDC 
nachweist, dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen als die 
jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall 
ist CDC verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Be-
rücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen 
anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu 
beziffern und zu belegen.

5. Rücktritt durch CDC
5.1. CDC kann bis zwei Wochen vor Reiseantritt vom Vertrag 
zurücktreten, wenn die Mindestteilneh-merzahl für das jeweilige 
Sprachcamp nicht erreicht oder die Höchstzahl überschritten 
wird. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt im Englisch-Camp 
mindestens 5, höchstens 30 Personen pro Campwoche.
5.2. CDC ist verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Ein-
tritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung des Camps 
hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung 
unverzüglich zuzuleiten. Der Kunde erhält den Reisepreis in 
vollem Umfange unverzüglich zurückerstattet.

6. Kündigung durch CDC
6.1. Stört der Teilnehmer nachhaltig die Durchführung der Reise 
oder verstößt er gegen die ihm mitgeteilten, dem Vertrag zu 
Grunde liegenden Programmregeln, so ist CDC berechtigt, den 
Vertrag zu kündigen.
6.2. Die Kündigung setzt eine Abmahnung voraus, es sei denn, 
das Verhalten des Teilnehmers stellt objektiv eine besonders 
schwerwiegende Pflichtverletzung dar, insbesondere im Falle 
einer erheblichen Gefährdung des Teilnehmers selbst oder 
beteiligter Personen und/oder, wenn sich der Teilnehmer ohne 
sachlich rechtfer-tigenden Grund weigert, seine Vertragspflichten 
zu erfüllen. Ebenfalls ist keine Abmahnung erforderlich, wenn 
der Kunde CDC Beeinträchtigungen oder besondere Krankheiten 
des Teilnehmenden nicht mitgeteilt wurden.
6.3. Die örtlichen Mitarbeiter und Beauftragten von CDC sind 
von dieser bevollmächtigt, Abmahnungen vorzunehmen und 
gegebenenfalls die Kündigung auszusprechen.
6.4. Im Falle einer berechtigten Kündigung des Vertrages hat der 
Teilnehmer das Programm unverzüglich zu verlassen. Mehrkos-
ten, die durch die vorzeitige Rückreise entstehen, trägt der Kunde.
6.5. Im Falle einer berechtigten Kündigung bleibt der Anspruch 
von CDC auf den Reisepreis in vollem Umfang erhalten. CDC 
erstattet jedoch ersparte Aufwendungen in dem Umfang, in dem 
diese bei CDC eintreten. CDC erteilt hierüber eine Abrechnung.

7.	 Obliegenheiten des Teilnehmers und der gesetzlichen 
Vertreter
7.1. Die gesetzlichen Vertreter des Teilnehmers sind verpflichtet, 
diesen auf die Programmregeln besonders hinzuweisen und zur 
Einhaltung der Programmregeln anzuhalten.
7.2. Der Teilnehmer ist verpflichtet, die ihm bekanntgegebenen 
Programmregeln zu beachten und einzuhalten.
7.3. Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung 
zur Mängelanzeige ist bei Reisen mit CDC wie folgt konkretisiert:
a)	 Der Teilnehmer ist verpflichtet, auftretende Mängel unver-
züglich CDC anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.
b)	  Unabhängig von der Anzeigepflicht des Teilnehmers trifft 
auch die gesetzlichen Vertreter die Obliegenheit, Ihnen bekannt 
gewordene Mängel der vertraglichen Leistungen von CDC dieser 
gegenüber anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.
c)	 Ansprüche des Kunden entfallen nur dann nicht, wenn die 
dem Kunden obliegende Rüge unverschuldet unterbleibt.
7.4. Örtliche Leistungsträger und Mitarbeiter von CDC sind nicht 
befugt und von CDC nicht bevollmächtigt, Mängel zu bestätigen 
oder Ansprüche gegen CDC anzuerkennen.
7.5. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beein-
trächtigt, so kann der Kunde den Vertrag nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen (§ 651e BGB) kündigen. Dasselbe 
gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen Mangels aus 
wichtigem, CDC erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist.

7.6. Keinen Mangel der Reise stellt es dar, wenn aufgrund höherer 
Gewalt (z. B. schlechtes Wetter) geplante Aktivitäten nicht durch-
geführt werden können. CDC behält sich das Recht vor, in einem 
solchen Falle eine andere, gleichwertige Leistung anzubieten.
7.7. Bei notwendiger ärztlicher Hilfe während des Camp-Auf-
enthaltes gehen alle diesbezüglichen Kosten (wie insbesondere 
Fahrten zu Ärzten/Zahnärzten und die Beschaffung von Heil- und 
Hilfsmitteln) zu Las-ten des Kunden.

8. Haftungsbeschränkung
8.1. Die vertragliche Haftung von CDC für Schäden, die nicht 
Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,
a)	 soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
b)	 soweit CDC für einen dem Teilnehmer entstehenden Schaden 
allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verant-
wortlich ist.
8.2. Die deliktische Haftung von CDC für Sachschäden, die 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme 
gilt jeweils je Kunde und Reise.

9. Ausschlussfrist und Verjährung
9.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der 
Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats nach dem ver-
traglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise 
geltend zu machen. Die Geltend-machung kann fristwahrend 
nur gegenüber CDC unter der oben angegebenen Anschrift 
erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
der Frist verhindert worden ist.
9.2. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
einschließlich vertraglicher Ansprüche auf Schmerzensgeld, die 
auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von CDC oder einer vor-
sätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von CDC beruhen, verjähren in 
zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger 
Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von 
CDC oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
von CDC beruhen.
9.3. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren 
in einem Jahr.
9.4. Die Verjährung nach Ziffer 9.2 und 9.3 beginnt mit dem 
Tag, an dem die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen 
enden sollte. 
9.5. Schweben zwischen dem Kunden und CDC Verhandlun-
gen über den Anspruch oder die den Anspruch begründen-
den Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde 
oder CDC die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die 
Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der 
Hemmung ein. 

10. Rechtswahl und Gerichtsstand
10.1. Erfüllungsort ist Radolfzell.
10.2. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und 
CDC findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies 
gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis.
10.3. Der Kunde kann CDC nur an deren Sitz verklagen. 
10.4. Für Klagen von CDC gegen den Kunden ist dessen Wohnsitz 
maßgebend. Für Klagen gegen Vertragspartner, die Kaufleute, 
juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts 
oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Hauptsitz von CDC in 
Köln vereinbart.
10.5. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,
a)	 wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren 
Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Reise-
vertrag zwischen dem Teilnehmer und CDC anzuwenden sind, 
etwas anderes zugunsten des Teilnehmers ergibt oder
b)	 wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht 
abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der 
Teilnehmer angehört, für diesen günstiger sind als die vorste-
henden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen 
Vorschriften.

Carl Duisberg Centren gemeinnützge GmbH
Geschäftsführer: Dr. Kai Schnieders, Hansaring: 49–51, 50670 Köln
Verantwortlich für dieses Programm:
Carl Duisberg Centrum Radolfzell
Leitung: Petra Heintze, Fürstenbergstraße 1, 78315 Radolfzell

Eingeschlossene Leistungen

•	 20 Trainingseinheiten à 45 Minuten je 
	 Woche

•	 Einstufungstest, alle Unterrichtsmaterialien

•	 Carl Duisberg Teilnahmebescheinigung

•	 Maximal 12 Teilnehmer je Lerngruppe

•	 Qualifiziertes Lehr- und Betreuungsteam

•	 Unterkunft wie beschrieben

•	 Vollverpflegung mit Frühstück, Pausen-
	 snack, warmem Mittag-und Abendessen

•	 Umfangreiches, betreutes Freizeitprogramm 
	 am Nachmittag von Montag bis Freitag

•	 Gemeinsame Abendaktivitäten

•	 Wäscheservice auf Wunsch

•	 24 Stunden Notfall-Telefon

•	 Transfer vom/zum Bahnhof Radolfzell 

Nicht eingeschlossene Leistungen

•	 Taschengeld

•	 Flughafentransfer

•	 Eintrittsgelder für Samstagsausflug bei 
	 Buchung von zwei Wochen im 
	 Sommercamp
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Englisch Sprachcamps

Teilnahmebedingungen Das Englischtraining

Das Englischtraining findet montags bis freitags 
mit je 4 Trainingseinheiten à 45 Minuten pro Tag 
von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr im Carl Duisberg 
Centrum Radolfzell statt.  Die Jugendlichen wer-
den in Gruppen mit max. 12 Teilnehmern je nach 
Sprachkompetenz unterrichtet. Zu Kursbeginn 
findet ein kleiner Vortest zur Einstufung statt. 
Im Unterricht trainieren wir die vier Fertigkeiten 
Lesen, Schreiben, Hören und vor allem Sprechen 
abwechslungsreich und spielerisch. Dabei kom-
men Wortschatzarbeiten und Grammatik nicht 
zu kurz. Voraussetzung ist mindestens 1 Schul-
jahr Englisch.

Alter: 11–14 Jahre
Dauer: ab 1 Woche
Anreise: Sonntagnachmittag
Abreise: Samstagvormittag
Teilnehmerzahl: je nach Sprachcamp max. 30 
Teilnehmer

Das Carl Duisberg Centrum in  Radolfzell am Bodensee

Die „kleinste” Carl Duisberg Stadt: 
Radolfzell am Bodensee
Radolfzell ist der perfekte Ort zum Sprachen ler-
nen: Die Wege sind kurz, die Menschen freundlich 
und unsere Gäste fühlen sich willkommen. Mit ca. 
30.000 Einwohnern ist die Stadt Radolfzell ganz-
jährig ein idealer Standort, um Sprachkenntnisse 
zu erwerben und zu vertiefen. Die direkte Lage 
am Bodensee, die Nähe zur Schweiz, Österreich 
und dem Schwarzwald bieteten eine Vielzahl von 
attraktiven Ausflugsmöglichkeiten. Der See und 
die herrliche Umgebung laden zu sportlichen 
Aktivitäten wie Schwimmen, Radfahren, Wan-
dern, Kanutouren oder Reiten ein.

Das Carl Duisberg Centrum Radolfzell
Das Haus wurde 1903 errichtet. Aufgrund der 
gemütlichen und persönlichen Atmosphäre ist 
das Carl Duisberg Centrum Radolfzell bei den 
Sprachkursteilnehmern sehr beliebt. Das Haus 
liegt direkt am Stadtgarten, und man kann den 
Blick auf die schöne Altstadt genießen. Es gibt 
acht Kursräume, einen Computerraum, eine 
kleine Cafeteria sowie einen Partykeller. Das Carl 
Duisberg Centrum Radolfzell ist eine Schule mit 
besonders persönlich familiärer Atmosphäre. Im 
kleinstädtischen Umfeld finden sich auch jüngere 
Teilnehmer schnell zurecht.

Stand: 06.10.2011

Carl Duisberg Centrum Radolfzell
Fürstenbergstraße 1 • 78315 Radolfzell 
Tel. +49 (0)7732/92 01-14 • Fax +49 (0)7732/92 01-92 • E-Mail radolfzell@cdc.de • www.carl-duisberg-sprachcamps.de

Ferienkurse für Schüler in Radolfzell am Bodensee

Ihr möchtet in den Ferien euer Englisch verbessern und dabei jede Menge erleben? 
Dann kommt zum Sprachcamp nach Radolfzell am Bodensee! Am Vormittag lernt 
ihr in kleinen Gruppen je nach euren Vorkenntnissen Englisch. Qualifizierte Trainer 
werden euch zeigen, wie viel Spaß die englische Sprache machen kann. Im Camp 
wird überwiegend Englisch gesprochen, dadurch wird das Erlernte in lockerer 
Atmosphäre eingeübt und das Sprachgefühl gestärkt. Eure Nachmittagsaktivitäten 
richten sich nach dem gebuchten Programm: Reiten, Fußball, Tanzen, Sport oder 
Abenteuer. Bei den Abend- und Wochenendaktivitäten treffen sich dann wieder alle 
Campteilnehmer.



Reittraining und Freizeitprogramm
Reitbegeisterte Kids lernen am Nachmittag (Mon-
tag bis Freitag) auf dem Reiterhof den richtigen 
Umgang mit dem Pferd. Zu Beginn teilt unsere 
erfahrene Reitlehrerin die Gruppen ein: Die 
Anfänger bekommen Unterricht an der Longe,  
für Reiterfahrene stehen weitere Schulpferde 
für das Gruppenreiten auf dem Außenreitplatz 
zur Verfügung. Vor dem Reiten gibt es täglich 
eine Einführung mit Theorie rund ums Pferd. Je 
zwei Teilnehmer teilen sich ein Pflegepferd mit 
Putzen, Satteln und Reiten. Sollte die Witterung 
das Reiten nicht zulassen, gibt es abenteuerliche 
Spiele und Aufgaben rund ums Pferd.

Unterbringung und Verpflegung
Die Jugendlichen wohnen zusammen mit ihren 

Betreuern im Carl Duisberg Gästehaus „Schiede-
lenweg“. Dieses liegt in einer ruhigen Wohnge-
gend in verkehrsgünstiger Lage und wird von 
Menschen aus aller Welt bewohnt. Die Teilneh-
mer sind in Doppel- oder Mehrbettzimmern 
untergebracht. Im Sommer schlafen die Teilneh-
mer in originalgetreuen Indianer-Zelten auf einer 
schönen Wiese direkt am Seeufer. Die Campspra-
che ist Englisch.
Ein kleines Frühstück bereiten sich Teilnehmer 
und Betreuer im Gästehaus gemeinsam zu. Dies 
fördert Teamgeist und soziale Kompetenz. In der 
Pause bieten wir den Teilnehmern einen kleinen 
Snack an. Das Mittag- und Abendessen nehmen 
sie zusammen mit ihren Betreuern in kleinen 
Gruppen in Restaurants im Stadtzentrum ein. Im 
Sommer bedienen sich die Teilnehmer morgens 

am Frühstücksbuffet und können zum Abend-
essen zwischen einem vegetarischen und nicht 
vegetarischen Gericht wählen.

Training und Freizeitprogramm
Sport, Spiel und Action stehen am Nachmittag 
auf dem Programm des Englisch Sport Camps: 
Wenn die Witterung es zulässt, spielen wir Basket-
ball, wandern ins Naturschutzgebiet, besuchen 
den Wildpark auf dem Bodanrück, besteigen die 
Burgruine auf dem Hohentwiel  oder fahren zur 
Insel Reichenau. Klettern im Kletterwerk, Selbst-
verteidigungs Training, Indoor Beach Volleyball 
und vieles mehr bieten eine Alternative, wenn 
das Wetter mal nicht so mitspielt! Die Aktivitäten 
sind also vielfältig und von den Betreuern immer 
bestens vorbereitet und begleitet.

Unterbringung und Verpflegung
Die Jugendlichen wohnen zusammen mit ihren 
Betreuern im Carl Duisberg Gästehaus. Dieses 
liegt in einer ruhigen Wohngegend in verkehrs-
günstiger Lage und wird von Menschen aus 
aller Welt bewohnt. Die Teilnehmer sind in Dop-
pel- oder Mehrbettzimmern untergebracht. Die 
Campsprache ist Englisch.
Ein kleines Frühstück bereiten sich Teilnehmer 
und Betreuer im Gästehaus gemeinsam zu.  Dies 
fördert Teamgeist und soziale Kompetenz. In der 
Pause bieten wir den Teilnehmern einen kleinen 
Snack an. Das Mittag- und Abendessen nehmen 

sie zusammen mit ihren Betreuern in kleinen 
Gruppen in Restaurants im Stadtzentrum ein.
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Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und einsenden an:
Carl Duisberg Centrum Radolfzell  Fürstenbergstr. 1  78315 Radolfzell am Bodensee
Tel. 07732/9201-15  Fax: 07732/9201-92  sprachcamp.radolfzell@cdc.de

Fax: 07732/9201-92

Hiermit erkenne ich die Teilnahmebedingungen der Carl Duisberg Centren an und buche die o.g. Leistungen. Außerdem gebe ich mein Einverständnis, dass Fotos (ohne Namen) weiter 
verwendet werden können. 

Ort/Datum													             Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Anmeldung zum Sprachcamp

Kursort

Kursbeginn		    						      Kursende

Kursdauer								        Preis

Hobbies

	 Tagescamp (nur Englisch und Reiten/Englisch und Sport)

Transfer vom/zum Bahnhof Radolfzell	
	 nein	
	 ja, bei Anreise – um		 	 	 	 	     	 Zug Nr.

	 ja, bei Abreise – um		 	 	 	 	     	 Zug Nr.

Transfer vom/zum Flughafen Zürich (120 €/Strecke)
	 nein	
	 ja, bei Anreise – um		 	 	 	   	     	 Flug Nr.

	 ja, bei Abreise – um		 	 	 	 	     	 Flug Nr.

Besonderheiten (Allergien, Vegetarier etc.)
	 ja		  	 nein

   wenn ja:
	

   Sonstiges:

Freizeit/Sport
Kannst du schwimmen?	 	 ja		  	 nein

Reiten*:	 		    	   Jahre Reiterfahrung 	  

Fußball*:				      Jahre Spielerfahrung

Tanz*:					       Jahre Erfahrung

Größe:  		 	 	 	   Gewicht: 	 	 	 	     Kleidergröße:

*(nur für Teilnehmer des Reit-, Fußball oder Tanz Camps)

	 männlich		  	 weiblich		  Geb.-Datum

Name / Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon-Nr. privat

Telefon-Nr. geschäftlich

Fax

Handy-Nr. Mutter

Handy-Nr. Vater

Handy-Nr. Schüler/in

E-Mail

Name der/des Erziehungsberechtigten

Nationalität								     

Klasse	  						      Schulart			               

	        	Jahre Englisch (Bitte unbedingt angeben!)

Wie würdest du deine jetzigen Sprachkenntnisse einstufen?
	 Anfänger						    
	 Grundkenntnisse (A1)
	 untere Mittelstufe (A2)	 	 	
	 Mittelstufe (B1)

Wie bist du auf unser Angebot aufmerksam geworden?
	 Internet		  	 Suchmaschine			   	 Freunde

	 Artikel in

	 Anzeige in

	 sonstiges

Allgemeine Anmerkung:

Kontakt und Tel.-Nr. für den Notfall (falls Eltern nicht erreichbar sind):

Sprachcamps OSTERN, PFINGSTEN, SOMMER & HERBST Sprachcamps SOMMER

PREISE

1 Woche 510 € *

Tagescamp (ohne Übernachtung) 395 € *

*Hochsaisonaufschlag im Sommer/Woche 50 €

PREISE

1 Woche 465 €

Tagescamp (ohne Übernachtung) 350 €

TERMINE ENGLISCH UND REITEN

Osterferien 08.04.2012–14.04.2012

Pfingsferien 03.06.2012–09.06.2012

Sommerferien
15.07.2012–21.07.2012

22.07.2012–28.07.2012

Herbstferien
07.10.2012–13.10.2012

28.10.2012–03.11.2012

TERMINE ENGLISCH UND ABENTEUER

Sommerferien

15.07.2012–21.07.2012

22.07.2012–28.07.2012

29.07.2012–04.08.2012

05.08.2012–11.08.2012

TERMINE ENGLISCH UND SPORT

Osterferien 08.04.2012–14.04.2012

Pfingsferien 03.06.2012–09.06.2012

Herbstferien
07.10.2012–13.10.2012

28.10.2012–03.11.2012

Englisch und Reiten Englisch und Abenteuer

Englisch und Sport

Fußballtraining und Freizeitprogramm
Nachmittags steht für zwei Stunden Fußballspie-
len mit erfahrenen Trainern und Teilnehmern 
des Deutsch Fußball Camps, also Jugendlichen 
aus aller Welt, auf dem Programm. Das metho-
dische Erlernen der Fußballtechniken erfolgt 

sehr praxisnah. Ob Anfänger oder Profi – neben 
Grundlagen der Ballbeherrschung stehen Passen, 
Dribbeln und natürlich Tore schießen auf dem 
Übungsplan u.a. mit dem Ziel das offizielle Abzei-
chen der Fußballschule zu erwerben. In unserem 
internationalen Fußball Camp trefft ihr Schüler 
aus aller Welt und stürmt gemeinsam zum Sieg! 
Die Trainingsausrüstung (Trikots, Hosen, Stutzen) 
dürft ihr natürlich mit nach Hause nehmen. Am 
Abend gibt es ein betreutes Freizeitprogramm 
auf dem Campgelände und in der Umgebung 
wie Schwimmen, Nachtwanderung, Lagerfeuer.

Unterbringung und Verpflegung
Die Jugendlichen wohnen zusammen mit ihren 
Betreuern in der großzügig ausgestatteten Sport-
halle auf der Halbinsel Mettnau. Jeder Teilnehmer 
bringt seine Schlafausrüstung mit. Die Camp-
sprache ist weitestgehend Englisch. So kann das 

Erlernte direkt in ungezwungener Atmosphäre 
angewendet und vertieft werden.
Das Frühstück und das Abendessen bereiten 
wir im Clubheim teilweise gemeinsam zu. So 
entwickeln die Sportler soziale Kompetenz und 
Teamgeist. Das Mittagessen gibt es in einem 
Partnerrestaurant in Radolfzell. Am Wochenende 
bieten wir Halbpension.

PREISE

1 Woche 790 €

2 Wochen 1.440 €

28.07. Fahrt zum Europapark Rust 55 €

04.08. Fahrt in den Klettergarten Triberg 25 €

TERMINE ENGLISCH UND FUßBALL

Sommerferien

22.07.2012–28.07.2012

29.07.2012–04.08.2012

05.08.2012–11.08.2012
Englisch und Fußball

Tanztraining und Freizeitprogramm
Nachmittags steht für zwei Stunden Tanzen 
mit einer erfahrenen Tanztrainerin auf dem 
Programm. Die Begeisterung am Tanzen ist ein 
einzigartiges Mittel, die eigene Persönlichkeit 

zu stärken und im Auftreten sicherer zu werden. 
Auch der Teamgeist wird durch gemeinsame 
Workshops mit kleinen Aufführungen in der 
Gruppe gefördert. Die Teilnehmer erhalten eine 
Tanzbekleidung, die Sie mit nach Hause nehmen 
dürfen.
Am Abend gibt es ein betreutes Freizeitpro-
gramm auf dem Campgelände und in der 
Umgebung wie Schwimmen, Nachtwanderung, 
Lagerfeuer.

Unterbringung und Verpflegung
Die Kinder wohnen zusammen mit ihren Betreu-
ern in der großzügig ausgestatteten Sporthalle 
auf der Halbinsel Mettnau. Jeder Teilnehmer 
bringt seine Schlafausrüstung mit. Die Camp-
sprache ist weitestgehend Englisch. So kann das 
Erlernte direkt in ungezwungener Atmosphäre 

angewendet und vertieft werden. 
Das Frühstück und das Abendessen bereiten 
wir im Clubheim teilweise gemeinsam zu. So 
entwickeln die Sportler soziale Kompetenz und 
Teamgeist. Das Mittagessen gibt es in einem 
Partnerrestaurant in Radolfzell. Am Wochenende 
bieten wir Halbpension.

Englisch und Tanzen
PREISE

1 Woche 690 €

2 Wochen 1.350 €

28.07. Fahrt zum Europapark Rust 55 €

04.08. Fahrt in den Klettergarten Triberg 25 €

TERMINE ENGLISCH UND TANZEN

Sommerferien

22.07.2012–28.07.2012

29.07.2012–04.08.2012

05.08.2012–11.08.2012

Abenteuer- und Freizeitprogramm 
Ob Sonne oder Regen: unser Freizeitangebot 
am Nachmittag und am Abend mit viel Action 
ist ein wichtiger Teil im Tagesablauf. Vielfältige 
Aktivitäten wie eine Camp Olympiade, Jonglier 
Workshop, Kanufahren, Schatzsuche, Nachtwan-

derung, Volleyball spielen und Schwimmen sind 
immer bestens von den Betreuern vorbereitet 
und begleitet. Für Teilnehmer, die zwei Wochen 
bleiben, findet samstags ein ganztägiger Aus-
flug statt.

Unterbringung und Verpflegung
Die Jugendlichen wohnen zusammen mit den 
Betreuern, darunter immer auch „native speaker“, 
auf einer schönen Wiese direkt am Bodensee. 
Im Camp stehen zwei große Indianer-Tipis und 
ein praktisches Rundzelt. Die Campsprache ist 
weitestgehend Englisch. So kann das Erlernte 
direkt in ungezwungener Atmosphäre praktisch 
angewendet und vertieft werden. Bei schlech-
tem Wetter sind die Teilnehmer und Betreuer in 
einem festen Gebäude untergebracht.
Die Teilnehmer bedienen sich morgens am 
Frühstücksbuffet und können zum Abendes-

sen zwischen einem vegetarischen und nicht 
vegetarischen Gericht wählen. Zu Mittag essen 
die Teilnehmer gemeinsam mit ihren Betreuern 
in kleinen Gruppen in unterschiedlichen Res-
taurants in der Stadt. Am Wochenende bieten 
wir Halbpension.

PREISE

1 Woche 570 €

Verlängerungswoche 550 €

21.07. Fahrt zum Affenberg Salem 20 €

28.07. Fahrt zum Europapark Rust 55 €

04.08. Fahrt in den Klettergarten Triberg 25 €



Reittraining und Freizeitprogramm
Reitbegeisterte Kids lernen am Nachmittag (Mon-
tag bis Freitag) auf dem Reiterhof den richtigen 
Umgang mit dem Pferd. Zu Beginn teilt unsere 
erfahrene Reitlehrerin die Gruppen ein: Die 
Anfänger bekommen Unterricht an der Longe,  
für Reiterfahrene stehen weitere Schulpferde 
für das Gruppenreiten auf dem Außenreitplatz 
zur Verfügung. Vor dem Reiten gibt es täglich 
eine Einführung mit Theorie rund ums Pferd. Je 
zwei Teilnehmer teilen sich ein Pflegepferd mit 
Putzen, Satteln und Reiten. Sollte die Witterung 
das Reiten nicht zulassen, gibt es abenteuerliche 
Spiele und Aufgaben rund ums Pferd.

Unterbringung und Verpflegung
Die Jugendlichen wohnen zusammen mit ihren 

Betreuern im Carl Duisberg Gästehaus „Schiede-
lenweg“. Dieses liegt in einer ruhigen Wohnge-
gend in verkehrsgünstiger Lage und wird von 
Menschen aus aller Welt bewohnt. Die Teilneh-
mer sind in Doppel- oder Mehrbettzimmern 
untergebracht. Im Sommer schlafen die Teilneh-
mer in originalgetreuen Indianer-Zelten auf einer 
schönen Wiese direkt am Seeufer. Die Campspra-
che ist Englisch.
Ein kleines Frühstück bereiten sich Teilnehmer 
und Betreuer im Gästehaus gemeinsam zu. Dies 
fördert Teamgeist und soziale Kompetenz. In der 
Pause bieten wir den Teilnehmern einen kleinen 
Snack an. Das Mittag- und Abendessen nehmen 
sie zusammen mit ihren Betreuern in kleinen 
Gruppen in Restaurants im Stadtzentrum ein. Im 
Sommer bedienen sich die Teilnehmer morgens 

am Frühstücksbuffet und können zum Abend-
essen zwischen einem vegetarischen und nicht 
vegetarischen Gericht wählen.

Training und Freizeitprogramm
Sport, Spiel und Action stehen am Nachmittag 
auf dem Programm des Englisch Sport Camps: 
Wenn die Witterung es zulässt, spielen wir Basket-
ball, wandern ins Naturschutzgebiet, besuchen 
den Wildpark auf dem Bodanrück, besteigen die 
Burgruine auf dem Hohentwiel  oder fahren zur 
Insel Reichenau. Klettern im Kletterwerk, Selbst-
verteidigungs Training, Indoor Beach Volleyball 
und vieles mehr bieten eine Alternative, wenn 
das Wetter mal nicht so mitspielt! Die Aktivitäten 
sind also vielfältig und von den Betreuern immer 
bestens vorbereitet und begleitet.

Unterbringung und Verpflegung
Die Jugendlichen wohnen zusammen mit ihren 
Betreuern im Carl Duisberg Gästehaus. Dieses 
liegt in einer ruhigen Wohngegend in verkehrs-
günstiger Lage und wird von Menschen aus 
aller Welt bewohnt. Die Teilnehmer sind in Dop-
pel- oder Mehrbettzimmern untergebracht. Die 
Campsprache ist Englisch.
Ein kleines Frühstück bereiten sich Teilnehmer 
und Betreuer im Gästehaus gemeinsam zu.  Dies 
fördert Teamgeist und soziale Kompetenz. In der 
Pause bieten wir den Teilnehmern einen kleinen 
Snack an. Das Mittag- und Abendessen nehmen 

sie zusammen mit ihren Betreuern in kleinen 
Gruppen in Restaurants im Stadtzentrum ein.

Englisch Sprachcamps – Anmeldung	 2012

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und einsenden an:
Carl Duisberg Centrum Radolfzell  Fürstenbergstr. 1  78315 Radolfzell am Bodensee
Tel. 07732/9201-15  Fax: 07732/9201-92  sprachcamp.radolfzell@cdc.de

Fax: 07732/9201-92

Hiermit erkenne ich die Teilnahmebedingungen der Carl Duisberg Centren an und buche die o.g. Leistungen. Außerdem gebe ich mein Einverständnis, dass Fotos (ohne Namen) weiter 
verwendet werden können. 

Ort/Datum													             Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Anmeldung zum Sprachcamp

Kursort

Kursbeginn		    						      Kursende

Kursdauer								        Preis

Hobbies

	 Tagescamp (nur Englisch und Reiten/Englisch und Sport)

Transfer vom/zum Bahnhof Radolfzell	
	 nein	
	 ja, bei Anreise – um		 	 	 	 	     	 Zug Nr.

	 ja, bei Abreise – um		 	 	 	 	     	 Zug Nr.

Transfer vom/zum Flughafen Zürich (120 €/Strecke)
	 nein	
	 ja, bei Anreise – um		 	 	 	   	     	 Flug Nr.

	 ja, bei Abreise – um		 	 	 	 	     	 Flug Nr.

Besonderheiten (Allergien, Vegetarier etc.)
	 ja		  	 nein

   wenn ja:
	

   Sonstiges:

Freizeit/Sport
Kannst du schwimmen?	 	 ja		  	 nein

Reiten*:	 		    	   Jahre Reiterfahrung 	  

Fußball*:				      Jahre Spielerfahrung

Tanz*:					       Jahre Erfahrung

Größe:  		 	 	 	   Gewicht: 	 	 	 	     Kleidergröße:

*(nur für Teilnehmer des Reit-, Fußball oder Tanz Camps)

	 männlich		  	 weiblich		  Geb.-Datum

Name / Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon-Nr. privat

Telefon-Nr. geschäftlich

Fax

Handy-Nr. Mutter

Handy-Nr. Vater

Handy-Nr. Schüler/in

E-Mail

Name der/des Erziehungsberechtigten

Nationalität								     

Klasse	  						      Schulart			               

	        	Jahre Englisch (Bitte unbedingt angeben!)

Wie würdest du deine jetzigen Sprachkenntnisse einstufen?
	 Anfänger						    
	 Grundkenntnisse (A1)
	 untere Mittelstufe (A2)	 	 	
	 Mittelstufe (B1)

Wie bist du auf unser Angebot aufmerksam geworden?
	 Internet		  	 Suchmaschine			   	 Freunde

	 Artikel in

	 Anzeige in

	 sonstiges

Allgemeine Anmerkung:

Kontakt und Tel.-Nr. für den Notfall (falls Eltern nicht erreichbar sind):

Sprachcamps OSTERN, PFINGSTEN, SOMMER & HERBST Sprachcamps SOMMER

PREISE

1 Woche 510 € *

Tagescamp (ohne Übernachtung) 395 € *

*Hochsaisonaufschlag im Sommer/Woche 50 €

PREISE

1 Woche 465 €

Tagescamp (ohne Übernachtung) 350 €

TERMINE ENGLISCH UND REITEN

Osterferien 08.04.2012–14.04.2012

Pfingsferien 03.06.2012–09.06.2012

Sommerferien
15.07.2012–21.07.2012

22.07.2012–28.07.2012

Herbstferien
07.10.2012–13.10.2012

28.10.2012–03.11.2012

TERMINE ENGLISCH UND ABENTEUER

Sommerferien

15.07.2012–21.07.2012

22.07.2012–28.07.2012

29.07.2012–04.08.2012

05.08.2012–11.08.2012

TERMINE ENGLISCH UND SPORT

Osterferien 08.04.2012–14.04.2012

Pfingsferien 03.06.2012–09.06.2012

Herbstferien
07.10.2012–13.10.2012

28.10.2012–03.11.2012

Englisch und Reiten Englisch und Abenteuer

Englisch und Sport

Fußballtraining und Freizeitprogramm
Nachmittags steht für zwei Stunden Fußballspie-
len mit erfahrenen Trainern und Teilnehmern 
des Deutsch Fußball Camps, also Jugendlichen 
aus aller Welt, auf dem Programm. Das metho-
dische Erlernen der Fußballtechniken erfolgt 

sehr praxisnah. Ob Anfänger oder Profi – neben 
Grundlagen der Ballbeherrschung stehen Passen, 
Dribbeln und natürlich Tore schießen auf dem 
Übungsplan u.a. mit dem Ziel das offizielle Abzei-
chen der Fußballschule zu erwerben. In unserem 
internationalen Fußball Camp trefft ihr Schüler 
aus aller Welt und stürmt gemeinsam zum Sieg! 
Die Trainingsausrüstung (Trikots, Hosen, Stutzen) 
dürft ihr natürlich mit nach Hause nehmen. Am 
Abend gibt es ein betreutes Freizeitprogramm 
auf dem Campgelände und in der Umgebung 
wie Schwimmen, Nachtwanderung, Lagerfeuer.

Unterbringung und Verpflegung
Die Jugendlichen wohnen zusammen mit ihren 
Betreuern in der großzügig ausgestatteten Sport-
halle auf der Halbinsel Mettnau. Jeder Teilnehmer 
bringt seine Schlafausrüstung mit. Die Camp-
sprache ist weitestgehend Englisch. So kann das 

Erlernte direkt in ungezwungener Atmosphäre 
angewendet und vertieft werden.
Das Frühstück und das Abendessen bereiten 
wir im Clubheim teilweise gemeinsam zu. So 
entwickeln die Sportler soziale Kompetenz und 
Teamgeist. Das Mittagessen gibt es in einem 
Partnerrestaurant in Radolfzell. Am Wochenende 
bieten wir Halbpension.

PREISE

1 Woche 790 €

2 Wochen 1.440 €

28.07. Fahrt zum Europapark Rust 55 €

04.08. Fahrt in den Klettergarten Triberg 25 €

TERMINE ENGLISCH UND FUßBALL

Sommerferien

22.07.2012–28.07.2012

29.07.2012–04.08.2012

05.08.2012–11.08.2012
Englisch und Fußball

Tanztraining und Freizeitprogramm
Nachmittags steht für zwei Stunden Tanzen 
mit einer erfahrenen Tanztrainerin auf dem 
Programm. Die Begeisterung am Tanzen ist ein 
einzigartiges Mittel, die eigene Persönlichkeit 

zu stärken und im Auftreten sicherer zu werden. 
Auch der Teamgeist wird durch gemeinsame 
Workshops mit kleinen Aufführungen in der 
Gruppe gefördert. Die Teilnehmer erhalten eine 
Tanzbekleidung, die Sie mit nach Hause nehmen 
dürfen.
Am Abend gibt es ein betreutes Freizeitpro-
gramm auf dem Campgelände und in der 
Umgebung wie Schwimmen, Nachtwanderung, 
Lagerfeuer.

Unterbringung und Verpflegung
Die Kinder wohnen zusammen mit ihren Betreu-
ern in der großzügig ausgestatteten Sporthalle 
auf der Halbinsel Mettnau. Jeder Teilnehmer 
bringt seine Schlafausrüstung mit. Die Camp-
sprache ist weitestgehend Englisch. So kann das 
Erlernte direkt in ungezwungener Atmosphäre 

angewendet und vertieft werden. 
Das Frühstück und das Abendessen bereiten 
wir im Clubheim teilweise gemeinsam zu. So 
entwickeln die Sportler soziale Kompetenz und 
Teamgeist. Das Mittagessen gibt es in einem 
Partnerrestaurant in Radolfzell. Am Wochenende 
bieten wir Halbpension.

Englisch und Tanzen
PREISE

1 Woche 690 €

2 Wochen 1.350 €

28.07. Fahrt zum Europapark Rust 55 €

04.08. Fahrt in den Klettergarten Triberg 25 €

TERMINE ENGLISCH UND TANZEN

Sommerferien

22.07.2012–28.07.2012

29.07.2012–04.08.2012

05.08.2012–11.08.2012

Abenteuer- und Freizeitprogramm 
Ob Sonne oder Regen: unser Freizeitangebot 
am Nachmittag und am Abend mit viel Action 
ist ein wichtiger Teil im Tagesablauf. Vielfältige 
Aktivitäten wie eine Camp Olympiade, Jonglier 
Workshop, Kanufahren, Schatzsuche, Nachtwan-

derung, Volleyball spielen und Schwimmen sind 
immer bestens von den Betreuern vorbereitet 
und begleitet. Für Teilnehmer, die zwei Wochen 
bleiben, findet samstags ein ganztägiger Aus-
flug statt.

Unterbringung und Verpflegung
Die Jugendlichen wohnen zusammen mit den 
Betreuern, darunter immer auch „native speaker“, 
auf einer schönen Wiese direkt am Bodensee. 
Im Camp stehen zwei große Indianer-Tipis und 
ein praktisches Rundzelt. Die Campsprache ist 
weitestgehend Englisch. So kann das Erlernte 
direkt in ungezwungener Atmosphäre praktisch 
angewendet und vertieft werden. Bei schlech-
tem Wetter sind die Teilnehmer und Betreuer in 
einem festen Gebäude untergebracht.
Die Teilnehmer bedienen sich morgens am 
Frühstücksbuffet und können zum Abendes-

sen zwischen einem vegetarischen und nicht 
vegetarischen Gericht wählen. Zu Mittag essen 
die Teilnehmer gemeinsam mit ihren Betreuern 
in kleinen Gruppen in unterschiedlichen Res-
taurants in der Stadt. Am Wochenende bieten 
wir Halbpension.

PREISE

1 Woche 570 €

Verlängerungswoche 550 €

21.07. Fahrt zum Affenberg Salem 20 €

28.07. Fahrt zum Europapark Rust 55 €

04.08. Fahrt in den Klettergarten Triberg 25 €



Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Geschäftsbedingungen werden im Fall 
des Abschlusses eines Vertrages über die Teilnahme an einem 
Englisch-Camp im Carl Duisberg Centrum Radolfzell als Vertrags-
inhalt Bestandteil dieses Vertrages. Sie regeln durch Ergänzun-
gen zu den gesetzlichen Bestimmungen das Rechtsverhältnis 
zwischen Ihnen, den Eltern oder gesetzlichen Vertretern, und 
dem Teilnehmer als Vertragspartner der Carl Duisberg Centren 
gemeinnützige GmbH - nachstehend „CDC" genannt. Bitte lesen 
Sie diese Ge-schäftsbedingungen aufmerksam durch.  

1. Anmeldung, Abschluss des Vertrages
1.1. Die Anmeldung kann nur mit dem Anmeldeformular der 
CDC erfolgen und muß von dem Teilnehmer und von allen 
Erziehungsberechtigten unterzeichnet sein. Beizufügen sind der 
Anmeldung die in dem An-meldebogen genannten Unterlagen, 
insbesondere der Nachweis über den Abschluß einer Haftpflicht-, 
Un-fall- und Krankenversicherung.
1.2. Zur Vereinfachung des Anmeldevorganges kann auch das 
in dem Internetauftritt von CDC zur Verfügung gestellte online-
Formular genutzt werden. Auch in diesem Fall ist das am Ende des 
online-Anmeldevorganges zur Verfügung gestellte, ausgefüllte 
Anmeldeformular auszudrucken und von dem Teilnehmer und 
allen Erziehungsberechtigten unterzeichnet zusammen mit den 
Anlagen an CDC Radolfzell zu senden.
1.3. Der Vertrag mit CDC wird wirksam, wenn Sie die schriftliche 
Bestätigung von CDC erhalten. Der Vertrag kommt sowohl mit 
dem Teilnehmer als auch mit seinen Erziehungsberechtigten 
(Teilnehmer und Erziehungsberechtigte werden im Folgenden 
gemeinsam als „Kunde“ bezeichnet) zustande.
1.4. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs 
bei CDC Radolfzell bearbeitet.

2. Bezahlung
2.1.  Mit der Anmeldebestätigung erhält der Kunde gleichzeitig 
die Rechnung. Die Zahlung ist binnen 14 Tagen unter Angabe der 
aus der Rechnung ersichtlichen Vertragsnummer ausschließlich 
auf die dort genannte Kontoverbindung zu leisten. Maßgeblich 
ist der Zahlungseingang auf dem Konto der CDC Radolfzell. 
Ohne vollständige Begleichung der Rechnung besteht kein 
Anspruch des Teilnehmers auf Inanspruchname der vertragli-
chen Leistungen.
2.2. Nach Zahlungseingang erhält der Kunde die weiteren Unter-
lagen zu dem Sprachcamp.

3. Umbuchungen
3.1. Werden auf Wunsch des Kunden nach Vertragsschluß 
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins oder der Unterkunft 
vorgenommen, so ist hierfür ein Umbuchungsentgelt in Höhe 
von € 50,00 pauschal pro Umbuchung und Teilnehmendem zu 
zahlen. Umbuchungen können bis zum 10. Tag vor Reiseantritt 
(maßgeblich ist der Tag des Eingangs bei CDC Radolfzell) erfol-
gen. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der 
genannten Frist erfolgen, können, sofern ihre Durchführung 
überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu 
den obigen Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung 
durchge-führt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, 
die nur geringfügige Kosten verursachen.
3.2. Weiter kann der Kunde bis zum Reisebeginn verlangen, 
dass statt des Teilnehmers ein Dritter in die Rechte und Pflichten 
aus dem Reisevertrag eintritt. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, 
so haften er und der Kunde CDC als Gesamtschuldner für den 
Reisepreis und die  durch den Eintritt des Dritten entsteheden 
Mehrkosten.

4. Rücktritt durch den Kunden
4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise 
zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber CDC Radolfzell unter 
der unten angegebenen Anschrift zu erklären. Wir empfehlen 
Ihnen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.
4.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise 
nicht an, so verliert CDC den Anspruch auf den Reisepreis. Statt-
dessen kann CDC, soweit der Rücktritt nicht von ihr zu vertreten 
ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene 
Entschädigung gemäß § 651i BGB für die bis zum Rücktritt 
getroffenen Reisevorkehrungen und ihre Aufwendungen in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen.
4.3. CDC hat für alle Reisen den Entschädigungsanspruch 
zeitlich gestaffelt, d. h. unter Berücksichtigung der Nähe des 
Zeitpunktes des Rücktritts (ausschlaggebend ist der Eingang 
der Rücktrittserklärung bei CDC Radolfzell) zum vertraglich 
vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum 
Reisepreis pau-schaliert und bei der Berechnung der Entschä-
digung gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich 

mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen 
berücksichtigt.
4.4. Folgende Rücktrittskosten werden berechnet:
•	 bis zum 30. Tag vor Reisebeginn:	 	 	 	 10 %,
•	 ab 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn:	 	 	 20 %,
•	 ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn:	 	  	 30 %,
•	 ab 14. bis   7. Tag vor Reisebeginn:	 	 	 40 %,
•	 ab 6. Tag vor Reisebeginn bis zum vereinbarten 
	 Reiseantritt:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 50 %.
4.5. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, CDC 
nachzuweisen, dass ihr überhaupt kein oder ein wesentlich 
niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ihr geforderte 
Pauschale.
4.6. CDC behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen 
eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit CDC 
nachweist, dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen als die 
jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall 
ist CDC verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Be-
rücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen 
anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu 
beziffern und zu belegen.

5. Rücktritt durch CDC
5.1. CDC kann bis zwei Wochen vor Reiseantritt vom Vertrag 
zurücktreten, wenn die Mindestteilneh-merzahl für das jeweilige 
Sprachcamp nicht erreicht oder die Höchstzahl überschritten 
wird. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt im Englisch-Camp 
mindestens 5, höchstens 30 Personen pro Campwoche.
5.2. CDC ist verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Ein-
tritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung des Camps 
hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung 
unverzüglich zuzuleiten. Der Kunde erhält den Reisepreis in 
vollem Umfange unverzüglich zurückerstattet.

6. Kündigung durch CDC
6.1. Stört der Teilnehmer nachhaltig die Durchführung der Reise 
oder verstößt er gegen die ihm mitgeteilten, dem Vertrag zu 
Grunde liegenden Programmregeln, so ist CDC berechtigt, den 
Vertrag zu kündigen.
6.2. Die Kündigung setzt eine Abmahnung voraus, es sei denn, 
das Verhalten des Teilnehmers stellt objektiv eine besonders 
schwerwiegende Pflichtverletzung dar, insbesondere im Falle 
einer erheblichen Gefährdung des Teilnehmers selbst oder 
beteiligter Personen und/oder, wenn sich der Teilnehmer ohne 
sachlich rechtfer-tigenden Grund weigert, seine Vertragspflichten 
zu erfüllen. Ebenfalls ist keine Abmahnung erforderlich, wenn 
der Kunde CDC Beeinträchtigungen oder besondere Krankheiten 
des Teilnehmenden nicht mitgeteilt wurden.
6.3. Die örtlichen Mitarbeiter und Beauftragten von CDC sind 
von dieser bevollmächtigt, Abmahnungen vorzunehmen und 
gegebenenfalls die Kündigung auszusprechen.
6.4. Im Falle einer berechtigten Kündigung des Vertrages hat der 
Teilnehmer das Programm unverzüglich zu verlassen. Mehrkos-
ten, die durch die vorzeitige Rückreise entstehen, trägt der Kunde.
6.5. Im Falle einer berechtigten Kündigung bleibt der Anspruch 
von CDC auf den Reisepreis in vollem Umfang erhalten. CDC 
erstattet jedoch ersparte Aufwendungen in dem Umfang, in dem 
diese bei CDC eintreten. CDC erteilt hierüber eine Abrechnung.

7.	 Obliegenheiten des Teilnehmers und der gesetzlichen 
Vertreter
7.1. Die gesetzlichen Vertreter des Teilnehmers sind verpflichtet, 
diesen auf die Programmregeln besonders hinzuweisen und zur 
Einhaltung der Programmregeln anzuhalten.
7.2. Der Teilnehmer ist verpflichtet, die ihm bekanntgegebenen 
Programmregeln zu beachten und einzuhalten.
7.3. Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung 
zur Mängelanzeige ist bei Reisen mit CDC wie folgt konkretisiert:
a)	 Der Teilnehmer ist verpflichtet, auftretende Mängel unver-
züglich CDC anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.
b)	  Unabhängig von der Anzeigepflicht des Teilnehmers trifft 
auch die gesetzlichen Vertreter die Obliegenheit, Ihnen bekannt 
gewordene Mängel der vertraglichen Leistungen von CDC dieser 
gegenüber anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.
c)	 Ansprüche des Kunden entfallen nur dann nicht, wenn die 
dem Kunden obliegende Rüge unverschuldet unterbleibt.
7.4. Örtliche Leistungsträger und Mitarbeiter von CDC sind nicht 
befugt und von CDC nicht bevollmächtigt, Mängel zu bestätigen 
oder Ansprüche gegen CDC anzuerkennen.
7.5. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beein-
trächtigt, so kann der Kunde den Vertrag nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen (§ 651e BGB) kündigen. Dasselbe 
gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen Mangels aus 
wichtigem, CDC erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist.

7.6. Keinen Mangel der Reise stellt es dar, wenn aufgrund höherer 
Gewalt (z. B. schlechtes Wetter) geplante Aktivitäten nicht durch-
geführt werden können. CDC behält sich das Recht vor, in einem 
solchen Falle eine andere, gleichwertige Leistung anzubieten.
7.7. Bei notwendiger ärztlicher Hilfe während des Camp-Auf-
enthaltes gehen alle diesbezüglichen Kosten (wie insbesondere 
Fahrten zu Ärzten/Zahnärzten und die Beschaffung von Heil- und 
Hilfsmitteln) zu Las-ten des Kunden.

8. Haftungsbeschränkung
8.1. Die vertragliche Haftung von CDC für Schäden, die nicht 
Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,
a)	 soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
b)	 soweit CDC für einen dem Teilnehmer entstehenden Schaden 
allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verant-
wortlich ist.
8.2. Die deliktische Haftung von CDC für Sachschäden, die 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme 
gilt jeweils je Kunde und Reise.

9. Ausschlussfrist und Verjährung
9.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der 
Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats nach dem ver-
traglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise 
geltend zu machen. Die Geltend-machung kann fristwahrend 
nur gegenüber CDC unter der oben angegebenen Anschrift 
erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
der Frist verhindert worden ist.
9.2. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
einschließlich vertraglicher Ansprüche auf Schmerzensgeld, die 
auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von CDC oder einer vor-
sätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von CDC beruhen, verjähren in 
zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger 
Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von 
CDC oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
von CDC beruhen.
9.3. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren 
in einem Jahr.
9.4. Die Verjährung nach Ziffer 9.2 und 9.3 beginnt mit dem 
Tag, an dem die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen 
enden sollte. 
9.5. Schweben zwischen dem Kunden und CDC Verhandlun-
gen über den Anspruch oder die den Anspruch begründen-
den Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde 
oder CDC die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die 
Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der 
Hemmung ein. 

10. Rechtswahl und Gerichtsstand
10.1. Erfüllungsort ist Radolfzell.
10.2. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und 
CDC findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Dies 
gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis.
10.3. Der Kunde kann CDC nur an deren Sitz verklagen. 
10.4. Für Klagen von CDC gegen den Kunden ist dessen Wohnsitz 
maßgebend. Für Klagen gegen Vertragspartner, die Kaufleute, 
juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts 
oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Hauptsitz von CDC in 
Köln vereinbart.
10.5. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,
a)	 wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren 
Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Reise-
vertrag zwischen dem Teilnehmer und CDC anzuwenden sind, 
etwas anderes zugunsten des Teilnehmers ergibt oder
b)	 wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht 
abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der 
Teilnehmer angehört, für diesen günstiger sind als die vorste-
henden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen 
Vorschriften.

Carl Duisberg Centren gemeinnützge GmbH
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Verantwortlich für dieses Programm:
Carl Duisberg Centrum Radolfzell
Leitung: Petra Heintze, Fürstenbergstraße 1, 78315 Radolfzell

Eingeschlossene Leistungen

•	 20 Trainingseinheiten à 45 Minuten je 
	 Woche

•	 Einstufungstest, alle Unterrichtsmaterialien

•	 Carl Duisberg Teilnahmebescheinigung

•	 Maximal 12 Teilnehmer je Lerngruppe

•	 Qualifiziertes Lehr- und Betreuungsteam

•	 Unterkunft wie beschrieben

•	 Vollverpflegung mit Frühstück, Pausen-
	 snack, warmem Mittag-und Abendessen

•	 Umfangreiches, betreutes Freizeitprogramm 
	 am Nachmittag von Montag bis Freitag

•	 Gemeinsame Abendaktivitäten

•	 Wäscheservice auf Wunsch

•	 24 Stunden Notfall-Telefon

•	 Transfer vom/zum Bahnhof Radolfzell 

Nicht eingeschlossene Leistungen

•	 Taschengeld

•	 Flughafentransfer

•	 Eintrittsgelder für Samstagsausflug bei 
	 Buchung von zwei Wochen im 
	 Sommercamp
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cdc.de

Englisch Sprachcamps

Teilnahmebedingungen Das Englischtraining

Das Englischtraining findet montags bis freitags 
mit je 4 Trainingseinheiten à 45 Minuten pro Tag 
von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr im Carl Duisberg 
Centrum Radolfzell statt.  Die Jugendlichen wer-
den in Gruppen mit max. 12 Teilnehmern je nach 
Sprachkompetenz unterrichtet. Zu Kursbeginn 
findet ein kleiner Vortest zur Einstufung statt. 
Im Unterricht trainieren wir die vier Fertigkeiten 
Lesen, Schreiben, Hören und vor allem Sprechen 
abwechslungsreich und spielerisch. Dabei kom-
men Wortschatzarbeiten und Grammatik nicht 
zu kurz. Voraussetzung ist mindestens 1 Schul-
jahr Englisch.

Alter: 11–14 Jahre
Dauer: ab 1 Woche
Anreise: Sonntagnachmittag
Abreise: Samstagvormittag
Teilnehmerzahl: je nach Sprachcamp max. 30 
Teilnehmer

Das Carl Duisberg Centrum in  Radolfzell am Bodensee

Die „kleinste” Carl Duisberg Stadt: 
Radolfzell am Bodensee
Radolfzell ist der perfekte Ort zum Sprachen ler-
nen: Die Wege sind kurz, die Menschen freundlich 
und unsere Gäste fühlen sich willkommen. Mit ca. 
30.000 Einwohnern ist die Stadt Radolfzell ganz-
jährig ein idealer Standort, um Sprachkenntnisse 
zu erwerben und zu vertiefen. Die direkte Lage 
am Bodensee, die Nähe zur Schweiz, Österreich 
und dem Schwarzwald bieteten eine Vielzahl von 
attraktiven Ausflugsmöglichkeiten. Der See und 
die herrliche Umgebung laden zu sportlichen 
Aktivitäten wie Schwimmen, Radfahren, Wan-
dern, Kanutouren oder Reiten ein.

Das Carl Duisberg Centrum Radolfzell
Das Haus wurde 1903 errichtet. Aufgrund der 
gemütlichen und persönlichen Atmosphäre ist 
das Carl Duisberg Centrum Radolfzell bei den 
Sprachkursteilnehmern sehr beliebt. Das Haus 
liegt direkt am Stadtgarten, und man kann den 
Blick auf die schöne Altstadt genießen. Es gibt 
acht Kursräume, einen Computerraum, eine 
kleine Cafeteria sowie einen Partykeller. Das Carl 
Duisberg Centrum Radolfzell ist eine Schule mit 
besonders persönlich familiärer Atmosphäre. Im 
kleinstädtischen Umfeld finden sich auch jüngere 
Teilnehmer schnell zurecht.

Stand: 06.10.2011

Carl Duisberg Centrum Radolfzell
Fürstenbergstraße 1 • 78315 Radolfzell 
Tel. +49 (0)7732/92 01-15 • Fax +49 (0)7732/92 01-92 • E-Mail sprachcamp.radolfzell@cdc.de • www.carl-duisberg-sprachcamps.de

Ferienkurse für Schüler in Radolfzell am Bodensee

Ihr möchtet in den Ferien euer Englisch verbessern und dabei jede Menge erleben? 
Dann kommt zum Sprachcamp nach Radolfzell am Bodensee! Am Vormittag lernt 
ihr in kleinen Gruppen je nach euren Vorkenntnissen Englisch. Qualifizierte Trainer 
werden euch zeigen, wie viel Spaß die englische Sprache machen kann. Im Camp 
wird überwiegend Englisch gesprochen, dadurch wird das Erlernte in lockerer 
Atmosphäre eingeübt und das Sprachgefühl gestärkt. Eure Nachmittagsaktivitäten 
richten sich nach dem gebuchten Programm: Reiten, Fußball, Tanzen, Sport oder 
Abenteuer. Bei den Abend- und Wochenendaktivitäten treffen sich dann wieder alle 
Campteilnehmer.


